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Neuigkeiten für Mitglieder und Freunde
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noch frogn!

He, host scho 
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A1 Tarif 
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Bezugnehmend auf die diesjährige 
Generalversammlung möchte ich ei-

nige Punkte herausstreichen, die mir als 
besonders erwähnenswert erscheinen. 
Vorab darf ich mich bei allen Mitgliedern 
bedanken, die sich die Zeit genommen 
haben, der Generalversammlung beizu-
wohnen.
Weiteres gilt mein Dank unseren beiden 
Referenten. Herr Ing. Anton Trettenbrein 
hat uns in seinen Ausführungen den Ma-
schinenring Aichfeld-Leoben vorgestellt 

und erläutert, wie Maschinengemein-
schaften nach betriebswirtschaftlichen 
Aspekten erfolgreich eingesetzt werden 
können.
Herr Karl Oswald brachte einen herr-
lichen Kontrast und erfreute uns mit 
seinem Referat, er erheiterte die Gene-
ralversammlung mit seinem kulturellen 
Beitrag.

Als eine der ersten Konsequenzen aus 
dem obengenannten Vortrag zu den 
Maschinengemeinschaften, möchte ich 
euch ersuchen, bei geplanten Maschi-
nenanschaffungen mit unserem Büro 
Kontakt aufzunehmen, um einerseits die 
bestmögliche Beratung zu bekommen 
und andererseits auch einen möglichen 
überbetrieblichen Einsatz zu berücksich-
tigen.

In meinem Tätigkeitsbericht bin ich ge-
sondert auf den sehr günstigen Daten-

tarif von A1 für Mitglieder des Maschi-
nenringes eingegangen. Im Rahmen der 
Sitzung mussten wir feststellen, dass nur 
wenige diesen Tarif nutzen. Ich kann 
nur nochmals an euch appellieren, den 
Weg in das Maschinenringbüro nicht zu 
scheuen, um neue Verträge abzuschlie-
ßen, die zu erwartenden Ersparnisse 
betragen pro Mobiltelefon ca. € 120.-. Den 
Tarif können  Familienmitglieder eines 
Mitgliedsbetriebes in Anspruch nehmen.
Abschließend möchte ich euch über eine 
Veränderung in unserem Büro informie-
ren, Frau Andrea Weinberger wird sich in 
Kürze in Kinderkarenz begeben, als Ver-
tretung dürfen wir bereits Frau Sabine 
Strohmeier in unserem Team begrüßen, 
sie steht euch ab sofort für eure Anliegen 
zur Verfügung.

Für die Frühjahrsarbeit wünsche ich 
euch einen erfolgreichen Start in die 
neue Anbausaison.

Liebe Mitglieder!

Generalversammlung
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Mein Name ist Sabine Strohmeier, bin 
45 Jahre alt, glücklich verheiratet 

und Mutter von 3 erwachsenen Söhnen.
Die letzten 3 Jahre war ich als selbständi-
ge Vertriebspartnerin in einer Telekom-
munikationsfirma tätig.

Als langjähriges Mitglied kenne und 
schätze ich die Dienst- und Serviceleis-

Gekauft wird ein 

Kesla 10t mit 8,5m Kran
Finanzierung mit Anteile, 
Aufzeichnung und Verrechnung 
Maschinenring,
Ausschüttung mit Jahresende
Alfred Schlögl, Tel.: 0664/2227787
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Sommerdiesel-
Bestellung
Noch vor dem Anbau organisieren 
wir wieder eine Sommerdieselbe-
stellung. Bitte den Bedarf bis spätes-
tens 1. April 2016 in der Geschäfts-
stelle melden.

Zu verkaufen
Bauer Güllepumpe 11 KW 
Waagen mit Winde
Steuerung,  Pumpe Dreiwegehahn
wenig gebraucht ca. 200 m³ gepumpt. 
Gestänge für sechs Meter Grube. 
Anfragen an Ewald Gaisch, Tel. 
0699/17 00 7101.

tungen des Maschinenring Wies und 
bin dankbar, die Möglichkeit erhalten zu 
haben, das Team mit viel Freude und En-
gagement zu unterstützen und auf die-
sem Wege möchte ich mich bei Andrea, 
Alois und Alfred für das herzliche „Will-
kommen“ bedanken.

In meiner Freizeit genieße ich die Spa-
ziergänge mit unserem Hund Taylor, 
aber auch Gartenarbeit oder das Pflegen 
unseres Anwesens macht mir viel Freu-
de. Viel Spaß bereitet mir auch ins Kino 
zu gehen, Konzerte zu besuchen oder 
einfach nur Musik zu hören.

Mein Mann und ich führen den land-
wirtschaftlichen Betrieb im Nebener-
werb. Trotzdem entschlossen wir uns 
im Jahr 2005 die Schweinezucht kom-
plett aufzulösen und uns ganz auf die 
Selbständigkeit im Erdbaugewerbe zu 

konzentrieren, das mein Mann bis heute 
erfolgreich ausübt.
Aber auch ohne Tierbestand fühle ich 
mich nach wie vor noch als „Bäuerin“, 
vielleicht auch deswegen, weil bei uns 
im Brunndorf, wo ich aufgewachsen 
bin, die Dorfgemeinschaft hochgehal-
ten wird und man sich noch immer ins 
landwirtschaftliche Leben eingebunden 
fühlt.

Gemeinschaften sind ohnehin ein wich-
tiges Thema in meinem Leben, nicht nur 
im Dorf, sondern auch aktiv in anderen 
Vereinen wie dem Theaterverein oder 
dem Faschingskomitee und so jetzt auch 
beruflich in der großen Gemeinschaft 
des Maschinenrings.

So freu ich mich darauf, neue Menschen 
zu begegnen und auf eine spannende 
Zeit mit neuen Herausforderungen.

Liebe Mitglieder des Maschinenring Wies
ich darf mich Ihnen kurz vorstellen …

Gründung MR-Forstanhänger-
gemeinschaft
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Wann:  Donnerstag, den 16.Juni 2016, 9.30 Uhr – ca. 15.30 Uhr

Wo:  Soboth – Maria Erscheinungs-Wanderweg, 

Treffpunkt:  Gasthof „Deutsches Grenzland“ in Soboth

Was:  Kräuter- und Almblumenwanderung, Kennenlernen der heimischen Wildblumen und 

 Kräuter, Kennenlernen der Heimat

Wer:  Norbert Griebl, Pflanzennarr 

Bitte mitnehmen:  Rucksack, Regenschutz, gutes Schuhwerk, Jause

Anmeldung erforderlich unter alois.kraus@maschinenring.at oder 0664-3337787 

(wegen eventueller Terminverschiebung aufgrund Schlechtwetters);

Teilnahme kostenlos

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Herzliche Einladung zur 

MR-Almblumenwanderung
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Die Maschinenring-Gruppe gehört mit österreichweit über 6000 Mitarbeiter/innen und 12.000 Dienstleistern zu 
den führenden Dienstleistungsunternehmen im ländlichen Raum. Von Grünraum- und Winterdienst, über Forst- 

und Energiedienstleistungen, bis hin zu individuellen Personallösungen für Klein- und Mittelbetriebe am Land, ist 
der Maschinenring ein starkes Unternehmen in verschiedenen wachsenden Branchen. 

Der Maschinenring Wies sucht für die Weststeirische Mahl- und 
Mischgemeinschaft eine(n) zuverlässigen Mischwagenfahrer. 

LKW Fahrer (m/w)
Teilzeit, 20h, 

Ihre Aufgaben
Fahrer für Mischwagen

Unsere Anforderungen
• Führerschein Klasse C, C95

• Zuverlässigkeit
• Selbstständigkeit

• Ortskenntnisse von Vorteil

Unser Angebot
• Flexible Arbeitszeiten auf 20 Wochenstunden Basis

•s oziales Betriebsumfeld
• 948,00 € Brutto/Monat

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Maschinenring Wies
Sulmstraße 32, 8551 Wies

T: +43 59060 646 10
F: +43 59060 6946

www.maschinenring.at 

Stellenausschreibung

LKW Fahrer (m/w)

Unternehmen und  Körperschaften 
wie Gemeinden, die Dienstleistungen 
zum Bauern-Sozialversicherungsgesetz 
(BSVG) wie z. B.

- Persönliche Dienstleistungen 
 mit oder ohne Betriebsmittel
- Holzakkordantentätigkeiten
- Kommunaldienstleistungen (Winter- 
 dienst, Verwertung organischer 
 Abfälle, Kulturpflege im ländlichen  
 Raum)

in Auftrag gegeben haben, sind verpflich-

tet, auf Anfrage des Versicherungsträgers 
binnen zwei Wochen über Personen, die 
für sie solche Leistungen erbracht haben, 
Folgendes mitzuteilen:
1. Name und Anschrift des 
 Auftragsnehmers
2. Art der erbrachten Leistung
3. Entgelt für die erbrachte Leistung.

Die Meldung ist auch dann notwendig, 
wenn die Aufträge an die Landwirte di-
rekt vergeben wurden und nicht über 
den Maschinenring abgerechnet wer-
den!

Auskunftspflicht gegenüber der SVB!



Der richtige Zeitpunkt für den
Obstbaumschnitt
Für den Obstbaumschnitt gibt es keinen 
allgemeinen Zeitpunkt, der für alle Bäu-
me gleichermaßen gilt. Kirschbäume 
sollten im Spätsommer gleich nach der 
Ernte geschnitten werden, Apfelbäume 
wiederum können von Januar bis März 
gekürzt werden. Birnen- und Pflaumen-
bäume sollten erst ab März zurückge-
schnitten werden. Die beste Zeit Pfirsich-
bäume zu schneiden ist kurz vor dem 
Knospenaufbruch im April/Mai.

Obstbaumschnitt – so geht's
Senkrecht wachsende Wassertriebe, 
die keine Blütenknospen tragen, müs-
sen entfernt werden, da sie dem Baum 
wichtige Energie rauben, die ihm für die 
Ausbildung der Früchte fehlt. Damit die 
Wassertriebe später nicht aus dem Ast-
stummel erneut austreiben, sollten diese 
direkt an der Ansatzstelle abgeschnitten 
werden.
Beim Schneiden des Fruchtholzes gilt: 
Achten Sie stets darauf, dass der letzte 
Trieb waagerecht nach außen zeigt, denn 
nur waagerechte Zweige tragen Früchte. 
Der Ast selbst, auf dem die kleinen Zwei-
ge mit den Blütenknospen sitzen, wird 
ebenfalls gekürzt, damit er auch stark ge-
nug ist, um später die Äpfel zu tragen.
Größere Äste, die dem darunter liegen-
dem Fruchtholz möglicherweise das 
Licht nehmen, werden in zwei Schritten 
entfernt: Zuerst kürzt man den Ast bis auf 
etwa 40 cm. Im zweiten Schritt wird der 
Aststummel schließlich nah am Astring 

gerade abgesägt – so wird verhindert, 
dass die Rinde des Baumes einreißt und 
Pilze eindringen.

Wunden versiegeln – ja oder nein?
Nach einem Obstbaumschnitt fragen sich 
viele, ob die Wunde wieder verschlossen 
werden sollte. Spezielle Wundschutz-
mittel sollen verhindern, dass über die 
Schnittstellen Keime in den Baum ein-
dringen. Heute sind viele Experten je-
doch anderer Meinung. So können die 
Wundschutzmittel sogar Gegenteiliges 
bewirken. Werden diese rissig oder blät-
tern ab, dringt womöglich Wasser in die 
Wunde ein und es kommt zum Pilzbefall.
‚Der Natur ihren Lauf lassen‘ lautet daher 
das Motto. Bäume können sich gut selbst 
heilen. Dabei hilft ihnen der sogenannte 
Kallus, ein natürliches Wundgewebe, das 
die Wunde verschließt. Gut für Sie, denn 

Sie müssen nicht selbst Hand anlegen 
und können sich entspannt zurückleh-
nen.

Regelmäßig zur Schere greifen – 
der Verjüngungsschnitt
‚Einmal und nie wieder‘? Nicht beim 
Obstbaumschnitt! Wenn Sie über viele 
Jahre eine ertragreiche Ernte erzielen 
möchten, sollten Sie immer wieder ein-
mal Ihre Obstbäume schneiden. Nach 
längerer Scherenabstinenz neigen die 
Bäume nämlich oftmals zur vorzeitigen 
Alterung und was altert, bildet weniger 
neue Triebe aus. Lassen Sie sich von gu-
ten Fruchterträgen in dieser Zeit nicht 
täuschen, denn die Früchte werden auf 
Dauer immer kleiner. Die guten Früchte 
wachsen– bedingt durch den fehlenden 
Obstbaumschnitt – nur noch in den obe-
ren Bereichen der Baumkrone, die für Sie 
schwer erreichbar sind.

Bei Fragen stehe ich Ihnen gerne unter
0680/1434270 zur Verfügung
Ihr Maschinenring Gärtner

Patrick Lampel

Obstbaumschnitt: 

Tipps zum Vorgehen und Zeitpunkt

bis auf den Astring herunterschneiden
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5 GB € 9,50 netto € 11,40 brutto
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2 GB LTE € 18,00 netto € 21,60 brutto

Telefonie
A1 zu A1 .................................................................................................................................. Unlimitiert
A1 zu andere Mobilnetze ............................................1000 Freiminuten
A1 ins Festnetz ...............................................................................1000 Freiminuten
SMS ....................................................................................................................................1000 FreiSMS
Datenpaket 1 GB.................................................................................................1 GB MB frei

Ausland

Zone1..................................................... 100 Freiminuten 

Roaming ............................................ 100 Freiminuten

Formulare und weitere Tarifmöglichkeiten sind auf bonus.maschinenring.at 
abrufbar. Bestehende MR-A1-Tarife werden automatisch umgestellt.

1 Die Auslandszone 1 beinhaltet vor allem das EU-Ausland.   
Nähere Informationen  findest du auf a1.net

Der Maschinenring Tarif

MR-Telefoni
e!

Exklusives Angebot für unsere 
Mitglieder und Mitarbeiter

A1-Tarif

Tarifüberblick 
kurz und bündig

Für Informationen wende dich an unsere Servicehotline:

(0)59060 / 90323 | a1@maschinenring.at
Elisabeth Harrer | Helga Bauböck
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Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht in Land- und Forstwirtschaft

„Die Pflicht zur Verwendung einer Re gis
trierkasse kann auch Land und Forst wirte 
treffen. Mit der MR-Agrar abrechnung gibt es 
eine Alternative dazu.“

Barzahlung am Hof: Was ist 
seit diesem Jahr zu tun?
Seit Anfang 2016 muss (fast) jede Barzahlung aufgezeichnet und ein Beleg dafür ausgestellt 
werden. Auch eine Registrierkasse könnte nötig sein, denn auch Land- und Forstwirte trifft 
die Registrierkassenpflicht. Es gibt allerdings Ausnahmen und mit der MR-Agrarabrechnung 
lässt sich diese Verpflichtung unter Umständen sogar vermeiden.

Mag. Christoph Winkler 
Rechtsreferent beim 
Maschinenring Österreich

Wann treffen die neuen 
Verpflichtungen einen Hof?

Sobald sich der Gewinn aus den tatsäch-
lichen Einnahmen und nicht aus der Voll-
pauschalierung ermittelt, gilt auch für 
Land- und Forstwirte die Verpflichtung, Ein-
zelaufzeichnungen über Barverkäufe zu füh-
ren und einen Beleg dafür auszustellen, so-
wie bei Überschreitung der Umsatzgrenzen 
eine Registrierkasse dafür zu verwenden. 
Das heißt, sämtliche Höfe, auf denen der 
Gewinn über die Teilpauschalierung, über 
die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder 
über Buchführung ermittelt wird bzw. jene, 
die die Umsatzsteueroption wahrnehmen, 
sind jedenfalls betroffen. Auch dann, wenn 
sie Urprodukte wie zum Beispiel Fisch und 
Fleisch, Milch- und andere tierische Produk-
te, Getreide, Obst und Obstwein sowie Holz 
verkaufen. 

Wenn der Gewinn am Hof über die Voll-
pauschalierung ermittelt wird, ist die Situ-
ation anders. Dann zählen nur jene Barein-
nahmen, die nicht der Vollpauschalierung 
unterliegen. Das gilt etwa für Nebentätig-
keiten wie Be- und Verarbeitung, den Alm-
ausschank, Urlaub am Bauernhof oder die 
Maschinenvermietung und Nachbarschafts-
hilfe. Urprodukte können hier weiterhin oh-
ne Verpflichtung zur Einzelaufzeichnung, 
Belegerteilung und Nutzung einer Regist-
rierkasse verkauft werden.

Was sind Barumsätze und 
wo liegt die Umsatzgrenze?

Als Barzahlung gelten nicht nur jene Verkäu-
fe, bei denen der Käufer mit Bargeld bezahlt. 
Auch Zahlungen mit Kredit- und Bankomat-
karte, dem Mobiltelefon oder mit Gutschei-
nen, Bons, Geschenkmünzen oder ähnli-
chem sind Barzahlungen. Nur wenn mittels 
Erlagschein oder E-Banking bezahlt wird, 
liegt kein Barumsatz vor. Für landwirtschaft-
liche Betriebe gelten die gleichen Umsatz-
grenzen wie für andere Unternehmer: Wenn 
von mindestens € 15.000,– Jahresumsatz 
wieder mindestens € 7.500,– Barumsätze 

sind, dann muss für die Aufzeichnung und 
Belegerstellung eine Registrierkasse ver-
wendet werden. Liegt zumindest ein Wert 
darunter, können auch z.B. Kassenblocks mit 
fortlaufender Nummer  oder Rechnungen 
verwendet werden. Auch diese Belege müs-
sen allerdings den gesetzlichen Bestimmun-
gen entsprechen (siehe Übersicht). 

Gibt es Sonderregelungen?

Für Automaten, Webshops, Umsätze außer-
halb der Betriebsstätte und geschlossene 
Gesamtsysteme sowie Umsätze im Freien  
gibt es Ausnahmen bzw. Erleichterungen. 
Mit der sogenannten „Kalte-Hände-Rege-
lung“ werden etwa Betriebe  begünstigt, 
deren Umsätze von Haus zu Haus, auf öf-
fent lichen Wegen, Straßen oder an anderen 
Orten ohne feste Umgrenzung entstehen.

Ab welchem Zeitpunkt gilt 
die Registrierkassenpflicht? 

Grundsätzlich seit dem 1.1.2016. Bis Ende 
März 2016 wird aber nicht gestraft, wenn 
keine Belege erstellt werden bzw. keine Re-
gistrierkasse verwendet wird. Wenn beson-
dere Gründe vorliegen, verlängert sich diese 
„Schonfrist“ bis Ende Juni 2016. Danach sind 
Geldstrafen von bis zu € 5.000,– möglich! 
Waren die Einnahmen bisher niedriger und 
werden in der Zukunft erstmals überschrit-
ten, gewährt das Gesetz vier Monate Puffer, 
bis eine Registrierkasse in Betrieb sein muss. 
Ist es umgekehrt so, dass die Umsatzgren-
zen in einem Jahr unterschritten werden 
bzw. auch im folgenden Jahr vermutlich da-
runter liegen, fällt die Verpflichtung mit Be-
ginn des Folgejahres weg. Für das erste Jahr 
mit geringeren Umsätzen besteht jedoch die 
Registrierkassenpflicht.

Die Lösung für Maschinenring- 
Mitglieder!

Die MR-Agrarabrechnung funktioniert bar-
geldlos durch elektronischen Zahlungsver-
kehr. Damit fallen die über den Maschinen-

ring abgerechneten Umsätze weder in die 
Belegerteilungs-, noch in die Einzelaufzeich-
nungs-, noch in die Registrierkassenpflicht. 
Die Nutzung der MR-Agrarabrechnung für 
sämtliche Leistungen von Bauer zu Bauer 
eröffnet daher die Möglichkeit, € 7.500,– bei 
anderen Nebentätigkeiten in bar umzuset-
zen, ohne eine Registrierkasse zu benötigen. 
So lässt sich unter Umständen die Regist-
rierkassenpflicht gänzlich vermeiden.

Die MR-Agrarabrechnung 
gewährleistet, dass

 – es für jeden durch den MR abgerechneten  
Umsatz eine gesetzeskonforme Rechnungs-
legung gibt;
 – der Zahlungsverkehr bargeldlos elektro-
nisch abgewickelt wird;
 – die Umsatzgrenzen in der Nachbarschafts-
hilfe im Blickfeld und kontrollierbar sind;
 – bestenfalls weder die Einzelaufzeichnung-, 
noch die Belegerteilungs-, noch die Regist-
rierkassenpflicht entsteht.

Falls doch eine Registrierkasse 
benötigt wird …?

Die Landwirtschaftskammer stellt auf ihrer 
Website eine Übersicht zur Verfügung, die 
verschiedene Anbieter von Registrierkassen  
enthält (bit.ly/205lszX ). Wichtig ist sich zu ver-
sichern, dass das System bereits über eine 
technische Sicherheitseinrichtung gegen Ma-
nipulation verfügt. Der Manipulationsschutz 
ist ab 1.1.2017 gesetzlich vorgeschrieben.

Übrigens: auch manche Waagen können 
die Funktion einer Registrierkasse erfüllen!

Schematische Übersicht für Land-/Forstwirte

Betriebe mit Vollpauschalierung 
und Umsatzsteuerpauschalierung 

Betriebe mit Teilpauschalierung, 
Einnahmen- Ausgaben-Rechnung, 
Buchführung oder Umsatzsteueroption

Kompakt
Belegerteilungspflicht

Seit Anfang des Jahres muss – unab-
hängig von Umsatzgrenzen – für jeden  
getätigten Barumsatz ein Beleg inklu-
sive Durchschrift oder elektronische 
Abspeicherung erstellt und dem Kun-
den übergeben werden. Diese Pflicht 
besteht unabhängig von der Registrier-
kassenpflicht! Es gibt keine Untergren-
ze beim Rechnungsbetrag, sodass auch 
für Kleinst- bzw. Centbeträge Belege zu 
erteilen sind. Der Unternehmer muss 
von jedem Beleg eine Durchschrift oder 
eine elektronische Abspeicherung er-
stellen und diese sieben Jahre lang auf-
bewahren.

Was muss auf einem Beleg stehen?
 – Bezeichnung des leistenden bzw. 
liefernden Unternehmens
 – Fortlaufende Nummer mit einer oder 
mehreren Zahlenreihen, nur einmalig 
vergeben
 – Datum der Belegausstellung
 – Menge und handelsübliche Bezeich-
nung der Ware oder Dienstleistung
 – Betrag der Barzahlung

Ab 1.1.2017 bei Verwendung einer Re-
gistrierkasse mit Sicherheitseinrich-
tung zusätzlich noch:
 – Kassenidentifikationsnummer
 – Uhrzeit der Belegausstellung
 – Betrag der Barzahlung nach 
Steuersätzen getrennt
 – maschinenlesbarer Code 
(OCR-, Barcode oder QR-Code) 

Was muss eine 
Registrierkasse können?

Registrierkassen müssen ab 1.1.2017 
über diese Eigenschaften verfügen:
 – Datenerfassungsprotokoll 
 – Drucker oder Vorrichtung zur elek-
tronischen Übermittlung von Zah-
lungsbelegen 
 – Schnittstelle zu einer Sicherheits-
einrichtung mit einer Signatur-
erstellungseinheit 
 – Verschlüsselungsalgorithmus 
AES 256 
 – Kassenidentifikationsnummer

Verkauf von Urproduk
ten laut Urproduktever-
ordnung

Aufzeichnungspflichti
ge Umsätze (sowohl ESt 
als auch USt), z.B.
 – Be-/Verarbeitung
 – Buschenschank
 – Urlaub am Bauernhof
 – Pachteinnahmen
 – Almausschank
 – Nebentätigkeiten

Keine Belegerteilungs-, 
Einzelaufzeichnungs- 
und Registrierkassen-
pflicht

Belegerteilungs- und 
Einzelaufzeichnungs
pflicht besteht für Bar
umsätze ab dem 1. Cent.

Registrierkassenpflicht 
bei Überschreitung der 
Umsatzgrenzen
 – € 15.000: bei Vollpau-
schalierung Schätzung 
mit 1,5×EHW
 – € 7.500: Alle aufzeich-
nungspflichten Um-
sätze

Belegerteilungs- und 
Einzelaufzeichnungs
pflicht besteht für Bar
umsätze ab dem 1. Cent.

Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht in Land- und Forstwirtschaft

„Die Pflicht zur Verwendung einer Re gis
trierkasse kann auch Land und Forst wirte 
treffen. Mit der MR-Agrar abrechnung gibt es 
eine Alternative dazu.“

Barzahlung am Hof: Was ist 
seit diesem Jahr zu tun?
Seit Anfang 2016 muss (fast) jede Barzahlung aufgezeichnet und ein Beleg dafür ausgestellt 
werden. Auch eine Registrierkasse könnte nötig sein, denn auch Land- und Forstwirte trifft 
die Registrierkassenpflicht. Es gibt allerdings Ausnahmen und mit der MR-Agrarabrechnung 
lässt sich diese Verpflichtung unter Umständen sogar vermeiden.

Mag. Christoph Winkler 
Rechtsreferent beim 
Maschinenring Österreich

Wann treffen die neuen 
Verpflichtungen einen Hof?

Sobald sich der Gewinn aus den tatsäch-
lichen Einnahmen und nicht aus der Voll-
pauschalierung ermittelt, gilt auch für 
Land- und Forstwirte die Verpflichtung, Ein-
zelaufzeichnungen über Barverkäufe zu füh-
ren und einen Beleg dafür auszustellen, so-
wie bei Überschreitung der Umsatzgrenzen 
eine Registrierkasse dafür zu verwenden. 
Das heißt, sämtliche Höfe, auf denen der 
Gewinn über die Teilpauschalierung, über 
die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder 
über Buchführung ermittelt wird bzw. jene, 
die die Umsatzsteueroption wahrnehmen, 
sind jedenfalls betroffen. Auch dann, wenn 
sie Urprodukte wie zum Beispiel Fisch und 
Fleisch, Milch- und andere tierische Produk-
te, Getreide, Obst und Obstwein sowie Holz 
verkaufen. 

Wenn der Gewinn am Hof über die Voll-
pauschalierung ermittelt wird, ist die Situ-
ation anders. Dann zählen nur jene Barein-
nahmen, die nicht der Vollpauschalierung 
unterliegen. Das gilt etwa für Nebentätig-
keiten wie Be- und Verarbeitung, den Alm-
ausschank, Urlaub am Bauernhof oder die 
Maschinenvermietung und Nachbarschafts-
hilfe. Urprodukte können hier weiterhin oh-
ne Verpflichtung zur Einzelaufzeichnung, 
Belegerteilung und Nutzung einer Regist-
rierkasse verkauft werden.

Was sind Barumsätze und 
wo liegt die Umsatzgrenze?

Als Barzahlung gelten nicht nur jene Verkäu-
fe, bei denen der Käufer mit Bargeld bezahlt. 
Auch Zahlungen mit Kredit- und Bankomat-
karte, dem Mobiltelefon oder mit Gutschei-
nen, Bons, Geschenkmünzen oder ähnli-
chem sind Barzahlungen. Nur wenn mittels 
Erlagschein oder E-Banking bezahlt wird, 
liegt kein Barumsatz vor. Für landwirtschaft-
liche Betriebe gelten die gleichen Umsatz-
grenzen wie für andere Unternehmer: Wenn 
von mindestens € 15.000,– Jahresumsatz 
wieder mindestens € 7.500,– Barumsätze 

sind, dann muss für die Aufzeichnung und 
Belegerstellung eine Registrierkasse ver-
wendet werden. Liegt zumindest ein Wert 
darunter, können auch z.B. Kassenblocks mit 
fortlaufender Nummer  oder Rechnungen 
verwendet werden. Auch diese Belege müs-
sen allerdings den gesetzlichen Bestimmun-
gen entsprechen (siehe Übersicht). 

Gibt es Sonderregelungen?

Für Automaten, Webshops, Umsätze außer-
halb der Betriebsstätte und geschlossene 
Gesamtsysteme sowie Umsätze im Freien  
gibt es Ausnahmen bzw. Erleichterungen. 
Mit der sogenannten „Kalte-Hände-Rege-
lung“ werden etwa Betriebe  begünstigt, 
deren Umsätze von Haus zu Haus, auf öf-
fent lichen Wegen, Straßen oder an anderen 
Orten ohne feste Umgrenzung entstehen.

Ab welchem Zeitpunkt gilt 
die Registrierkassenpflicht? 

Grundsätzlich seit dem 1.1.2016. Bis Ende 
März 2016 wird aber nicht gestraft, wenn 
keine Belege erstellt werden bzw. keine Re-
gistrierkasse verwendet wird. Wenn beson-
dere Gründe vorliegen, verlängert sich diese 
„Schonfrist“ bis Ende Juni 2016. Danach sind 
Geldstrafen von bis zu € 5.000,– möglich! 
Waren die Einnahmen bisher niedriger und 
werden in der Zukunft erstmals überschrit-
ten, gewährt das Gesetz vier Monate Puffer, 
bis eine Registrierkasse in Betrieb sein muss. 
Ist es umgekehrt so, dass die Umsatzgren-
zen in einem Jahr unterschritten werden 
bzw. auch im folgenden Jahr vermutlich da-
runter liegen, fällt die Verpflichtung mit Be-
ginn des Folgejahres weg. Für das erste Jahr 
mit geringeren Umsätzen besteht jedoch die 
Registrierkassenpflicht.

Die Lösung für Maschinenring- 
Mitglieder!

Die MR-Agrarabrechnung funktioniert bar-
geldlos durch elektronischen Zahlungsver-
kehr. Damit fallen die über den Maschinen-

ring abgerechneten Umsätze weder in die 
Belegerteilungs-, noch in die Einzelaufzeich-
nungs-, noch in die Registrierkassenpflicht. 
Die Nutzung der MR-Agrarabrechnung für 
sämtliche Leistungen von Bauer zu Bauer 
eröffnet daher die Möglichkeit, € 7.500,– bei 
anderen Nebentätigkeiten in bar umzuset-
zen, ohne eine Registrierkasse zu benötigen. 
So lässt sich unter Umständen die Regist-
rierkassenpflicht gänzlich vermeiden.

Die MR-Agrarabrechnung 
gewährleistet, dass

 – es für jeden durch den MR abgerechneten  
Umsatz eine gesetzeskonforme Rechnungs-
legung gibt;
 – der Zahlungsverkehr bargeldlos elektro-
nisch abgewickelt wird;
 – die Umsatzgrenzen in der Nachbarschafts-
hilfe im Blickfeld und kontrollierbar sind;
 – bestenfalls weder die Einzelaufzeichnung-, 
noch die Belegerteilungs-, noch die Regist-
rierkassenpflicht entsteht.

Falls doch eine Registrierkasse 
benötigt wird …?

Die Landwirtschaftskammer stellt auf ihrer 
Website eine Übersicht zur Verfügung, die 
verschiedene Anbieter von Registrierkassen  
enthält (bit.ly/205lszX ). Wichtig ist sich zu ver-
sichern, dass das System bereits über eine 
technische Sicherheitseinrichtung gegen Ma-
nipulation verfügt. Der Manipulationsschutz 
ist ab 1.1.2017 gesetzlich vorgeschrieben.

Übrigens: auch manche Waagen können 
die Funktion einer Registrierkasse erfüllen!

Schematische Übersicht für Land-/Forstwirte

Betriebe mit Vollpauschalierung 
und Umsatzsteuerpauschalierung 

Betriebe mit Teilpauschalierung, 
Einnahmen- Ausgaben-Rechnung, 
Buchführung oder Umsatzsteueroption

Kompakt
Belegerteilungspflicht

Seit Anfang des Jahres muss – unab-
hängig von Umsatzgrenzen – für jeden  
getätigten Barumsatz ein Beleg inklu-
sive Durchschrift oder elektronische 
Abspeicherung erstellt und dem Kun-
den übergeben werden. Diese Pflicht 
besteht unabhängig von der Registrier-
kassenpflicht! Es gibt keine Untergren-
ze beim Rechnungsbetrag, sodass auch 
für Kleinst- bzw. Centbeträge Belege zu 
erteilen sind. Der Unternehmer muss 
von jedem Beleg eine Durchschrift oder 
eine elektronische Abspeicherung er-
stellen und diese sieben Jahre lang auf-
bewahren.

Was muss auf einem Beleg stehen?
 – Bezeichnung des leistenden bzw. 
liefernden Unternehmens
 – Fortlaufende Nummer mit einer oder 
mehreren Zahlenreihen, nur einmalig 
vergeben
 – Datum der Belegausstellung
 – Menge und handelsübliche Bezeich-
nung der Ware oder Dienstleistung
 – Betrag der Barzahlung

Ab 1.1.2017 bei Verwendung einer Re-
gistrierkasse mit Sicherheitseinrich-
tung zusätzlich noch:
 – Kassenidentifikationsnummer
 – Uhrzeit der Belegausstellung
 – Betrag der Barzahlung nach 
Steuersätzen getrennt
 – maschinenlesbarer Code 
(OCR-, Barcode oder QR-Code) 

Was muss eine 
Registrierkasse können?

Registrierkassen müssen ab 1.1.2017 
über diese Eigenschaften verfügen:
 – Datenerfassungsprotokoll 
 – Drucker oder Vorrichtung zur elek-
tronischen Übermittlung von Zah-
lungsbelegen 
 – Schnittstelle zu einer Sicherheits-
einrichtung mit einer Signatur-
erstellungseinheit 
 – Verschlüsselungsalgorithmus 
AES 256 
 – Kassenidentifikationsnummer

Verkauf von Urproduk
ten laut Urproduktever-
ordnung

Aufzeichnungspflichti
ge Umsätze (sowohl ESt 
als auch USt), z.B.
 – Be-/Verarbeitung
 – Buschenschank
 – Urlaub am Bauernhof
 – Pachteinnahmen
 – Almausschank
 – Nebentätigkeiten

Keine Belegerteilungs-, 
Einzelaufzeichnungs- 
und Registrierkassen-
pflicht

Belegerteilungs- und 
Einzelaufzeichnungs
pflicht besteht für Bar
umsätze ab dem 1. Cent.

Registrierkassenpflicht 
bei Überschreitung der 
Umsatzgrenzen
 – € 15.000: bei Vollpau-
schalierung Schätzung 
mit 1,5×EHW
 – € 7.500: Alle aufzeich-
nungspflichten Um-
sätze

Belegerteilungs- und 
Einzelaufzeichnungs
pflicht besteht für Bar
umsätze ab dem 1. Cent.



Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht in Land- und Forstwirtschaft

„Die Pflicht zur Verwendung einer Re gis
trierkasse kann auch Land und Forst wirte 
treffen. Mit der MR-Agrar abrechnung gibt es 
eine Alternative dazu.“

Barzahlung am Hof: Was ist 
seit diesem Jahr zu tun?
Seit Anfang 2016 muss (fast) jede Barzahlung aufgezeichnet und ein Beleg dafür ausgestellt 
werden. Auch eine Registrierkasse könnte nötig sein, denn auch Land- und Forstwirte trifft 
die Registrierkassenpflicht. Es gibt allerdings Ausnahmen und mit der MR-Agrarabrechnung 
lässt sich diese Verpflichtung unter Umständen sogar vermeiden.

Mag. Christoph Winkler 
Rechtsreferent beim 
Maschinenring Österreich

Wann treffen die neuen 
Verpflichtungen einen Hof?

Sobald sich der Gewinn aus den tatsäch-
lichen Einnahmen und nicht aus der Voll-
pauschalierung ermittelt, gilt auch für 
Land- und Forstwirte die Verpflichtung, Ein-
zelaufzeichnungen über Barverkäufe zu füh-
ren und einen Beleg dafür auszustellen, so-
wie bei Überschreitung der Umsatzgrenzen 
eine Registrierkasse dafür zu verwenden. 
Das heißt, sämtliche Höfe, auf denen der 
Gewinn über die Teilpauschalierung, über 
die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder 
über Buchführung ermittelt wird bzw. jene, 
die die Umsatzsteueroption wahrnehmen, 
sind jedenfalls betroffen. Auch dann, wenn 
sie Urprodukte wie zum Beispiel Fisch und 
Fleisch, Milch- und andere tierische Produk-
te, Getreide, Obst und Obstwein sowie Holz 
verkaufen. 

Wenn der Gewinn am Hof über die Voll-
pauschalierung ermittelt wird, ist die Situ-
ation anders. Dann zählen nur jene Barein-
nahmen, die nicht der Vollpauschalierung 
unterliegen. Das gilt etwa für Nebentätig-
keiten wie Be- und Verarbeitung, den Alm-
ausschank, Urlaub am Bauernhof oder die 
Maschinenvermietung und Nachbarschafts-
hilfe. Urprodukte können hier weiterhin oh-
ne Verpflichtung zur Einzelaufzeichnung, 
Belegerteilung und Nutzung einer Regist-
rierkasse verkauft werden.

Was sind Barumsätze und 
wo liegt die Umsatzgrenze?

Als Barzahlung gelten nicht nur jene Verkäu-
fe, bei denen der Käufer mit Bargeld bezahlt. 
Auch Zahlungen mit Kredit- und Bankomat-
karte, dem Mobiltelefon oder mit Gutschei-
nen, Bons, Geschenkmünzen oder ähnli-
chem sind Barzahlungen. Nur wenn mittels 
Erlagschein oder E-Banking bezahlt wird, 
liegt kein Barumsatz vor. Für landwirtschaft-
liche Betriebe gelten die gleichen Umsatz-
grenzen wie für andere Unternehmer: Wenn 
von mindestens € 15.000,– Jahresumsatz 
wieder mindestens € 7.500,– Barumsätze 

sind, dann muss für die Aufzeichnung und 
Belegerstellung eine Registrierkasse ver-
wendet werden. Liegt zumindest ein Wert 
darunter, können auch z.B. Kassenblocks mit 
fortlaufender Nummer  oder Rechnungen 
verwendet werden. Auch diese Belege müs-
sen allerdings den gesetzlichen Bestimmun-
gen entsprechen (siehe Übersicht). 

Gibt es Sonderregelungen?

Für Automaten, Webshops, Umsätze außer-
halb der Betriebsstätte und geschlossene 
Gesamtsysteme sowie Umsätze im Freien  
gibt es Ausnahmen bzw. Erleichterungen. 
Mit der sogenannten „Kalte-Hände-Rege-
lung“ werden etwa Betriebe  begünstigt, 
deren Umsätze von Haus zu Haus, auf öf-
fent lichen Wegen, Straßen oder an anderen 
Orten ohne feste Umgrenzung entstehen.

Ab welchem Zeitpunkt gilt 
die Registrierkassenpflicht? 

Grundsätzlich seit dem 1.1.2016. Bis Ende 
März 2016 wird aber nicht gestraft, wenn 
keine Belege erstellt werden bzw. keine Re-
gistrierkasse verwendet wird. Wenn beson-
dere Gründe vorliegen, verlängert sich diese 
„Schonfrist“ bis Ende Juni 2016. Danach sind 
Geldstrafen von bis zu € 5.000,– möglich! 
Waren die Einnahmen bisher niedriger und 
werden in der Zukunft erstmals überschrit-
ten, gewährt das Gesetz vier Monate Puffer, 
bis eine Registrierkasse in Betrieb sein muss. 
Ist es umgekehrt so, dass die Umsatzgren-
zen in einem Jahr unterschritten werden 
bzw. auch im folgenden Jahr vermutlich da-
runter liegen, fällt die Verpflichtung mit Be-
ginn des Folgejahres weg. Für das erste Jahr 
mit geringeren Umsätzen besteht jedoch die 
Registrierkassenpflicht.

Die Lösung für Maschinenring- 
Mitglieder!

Die MR-Agrarabrechnung funktioniert bar-
geldlos durch elektronischen Zahlungsver-
kehr. Damit fallen die über den Maschinen-

ring abgerechneten Umsätze weder in die 
Belegerteilungs-, noch in die Einzelaufzeich-
nungs-, noch in die Registrierkassenpflicht. 
Die Nutzung der MR-Agrarabrechnung für 
sämtliche Leistungen von Bauer zu Bauer 
eröffnet daher die Möglichkeit, € 7.500,– bei 
anderen Nebentätigkeiten in bar umzuset-
zen, ohne eine Registrierkasse zu benötigen. 
So lässt sich unter Umständen die Regist-
rierkassenpflicht gänzlich vermeiden.

Die MR-Agrarabrechnung 
gewährleistet, dass

 – es für jeden durch den MR abgerechneten  
Umsatz eine gesetzeskonforme Rechnungs-
legung gibt;
 – der Zahlungsverkehr bargeldlos elektro-
nisch abgewickelt wird;
 – die Umsatzgrenzen in der Nachbarschafts-
hilfe im Blickfeld und kontrollierbar sind;
 – bestenfalls weder die Einzelaufzeichnung-, 
noch die Belegerteilungs-, noch die Regist-
rierkassenpflicht entsteht.

Falls doch eine Registrierkasse 
benötigt wird …?

Die Landwirtschaftskammer stellt auf ihrer 
Website eine Übersicht zur Verfügung, die 
verschiedene Anbieter von Registrierkassen  
enthält (bit.ly/205lszX ). Wichtig ist sich zu ver-
sichern, dass das System bereits über eine 
technische Sicherheitseinrichtung gegen Ma-
nipulation verfügt. Der Manipulationsschutz 
ist ab 1.1.2017 gesetzlich vorgeschrieben.

Übrigens: auch manche Waagen können 
die Funktion einer Registrierkasse erfüllen!

Schematische Übersicht für Land-/Forstwirte

Betriebe mit Vollpauschalierung 
und Umsatzsteuerpauschalierung 

Betriebe mit Teilpauschalierung, 
Einnahmen- Ausgaben-Rechnung, 
Buchführung oder Umsatzsteueroption

Kompakt
Belegerteilungspflicht

Seit Anfang des Jahres muss – unab-
hängig von Umsatzgrenzen – für jeden  
getätigten Barumsatz ein Beleg inklu-
sive Durchschrift oder elektronische 
Abspeicherung erstellt und dem Kun-
den übergeben werden. Diese Pflicht 
besteht unabhängig von der Registrier-
kassenpflicht! Es gibt keine Untergren-
ze beim Rechnungsbetrag, sodass auch 
für Kleinst- bzw. Centbeträge Belege zu 
erteilen sind. Der Unternehmer muss 
von jedem Beleg eine Durchschrift oder 
eine elektronische Abspeicherung er-
stellen und diese sieben Jahre lang auf-
bewahren.

Was muss auf einem Beleg stehen?
 – Bezeichnung des leistenden bzw. 
liefernden Unternehmens
 – Fortlaufende Nummer mit einer oder 
mehreren Zahlenreihen, nur einmalig 
vergeben
 – Datum der Belegausstellung
 – Menge und handelsübliche Bezeich-
nung der Ware oder Dienstleistung
 – Betrag der Barzahlung

Ab 1.1.2017 bei Verwendung einer Re-
gistrierkasse mit Sicherheitseinrich-
tung zusätzlich noch:
 – Kassenidentifikationsnummer
 – Uhrzeit der Belegausstellung
 – Betrag der Barzahlung nach 
Steuersätzen getrennt
 – maschinenlesbarer Code 
(OCR-, Barcode oder QR-Code) 

Was muss eine 
Registrierkasse können?

Registrierkassen müssen ab 1.1.2017 
über diese Eigenschaften verfügen:
 – Datenerfassungsprotokoll 
 – Drucker oder Vorrichtung zur elek-
tronischen Übermittlung von Zah-
lungsbelegen 
 – Schnittstelle zu einer Sicherheits-
einrichtung mit einer Signatur-
erstellungseinheit 
 – Verschlüsselungsalgorithmus 
AES 256 
 – Kassenidentifikationsnummer

Verkauf von Urproduk
ten laut Urproduktever-
ordnung

Aufzeichnungspflichti
ge Umsätze (sowohl ESt 
als auch USt), z.B.
 – Be-/Verarbeitung
 – Buschenschank
 – Urlaub am Bauernhof
 – Pachteinnahmen
 – Almausschank
 – Nebentätigkeiten

Keine Belegerteilungs-, 
Einzelaufzeichnungs- 
und Registrierkassen-
pflicht

Belegerteilungs- und 
Einzelaufzeichnungs
pflicht besteht für Bar
umsätze ab dem 1. Cent.

Registrierkassenpflicht 
bei Überschreitung der 
Umsatzgrenzen
 – € 15.000: bei Vollpau-
schalierung Schätzung 
mit 1,5×EHW
 – € 7.500: Alle aufzeich-
nungspflichten Um-
sätze

Belegerteilungs- und 
Einzelaufzeichnungs
pflicht besteht für Bar
umsätze ab dem 1. Cent.
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Seit rund sechs Jahren stellt Josef sein handwerkliches Geschick auf verschie-
denen Baustellen unter Beweis.

Dann komm' ins Maschinenring-Team!
Du verstehst dein Handwerk?

Neben den vielen Vorteilen, die eine Anstellung beim Maschi-
nenring mit sich bringt, wie beispielsweise ein Arbeitsplatz in der 
Region, gute und sichere Bezahlung und flexible Zeiteinteilung, 
schätzen unsere Mitarbeiter auch die abwechslungsreichen 
Tätigkeiten.

Abwechslung im Job ist gefragt

Josef ist bereits seit 2010 beim Maschinenring Oberkärnten als 
Zimmerer tätig. Der gelernte Landmaschinentechniker schätzt 
den Einsatz auf unterschiedlichen Baustellen. In seiner Freizeit, 
die er gerne im Wald verbringt, sucht der Kärntner aus Presseg-
gen die Vielfalt: im Sommer beim Klettern, im Winter beim Lang-
laufen. Mit seinem Job beim Maschinenring findet der 48-Jährige 
die Vielfalt auch im Arbeitsleben. Aufgrund seines landwirt-
schaftlichen Hintergrundes, war Josef der Maschinenring bereits 
bekannt, bevor er ihn als Arbeitgeber wählte.

Der Frühling naht und damit ist auch der Start der Bausaison nicht mehr weit entfernt. Auch heuer werden wieder zahlreiche Mitarbei-
ter des Maschinenrings auf zahlreichen Baustellen in ganz Österreich im Einsatz sein. Egal ob erfahrene Fachkräfte, Hilfskräfte, Berufs-
wechsler oder (Wieder)Einsteiger, unsere Mitarbeiter haben in jedem Stadium des Berufslebens die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse einzusetzen.

Möchtest auch du  Abwechslung im 
 Arbeitsalltag?
Dann mach' es wie Josef und komm‘ ins 
 Maschinenring-Team!

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Maschinenring Personal und Service eGen
www.maschinenring.at/maschinenring-jobs

  maschinenring.personal



Unkrautbekämpfung Weizen: 
0,75l Starane XL + 25g Express SX + 8kg Bittersalz 
(Schwefel) wenn nötig 0,8l Stabilan 400.

Halmverkürzer im Stadium 31-32:
0,3-0,5 l Moddus oder 0,3-0,5 l Countdown 
Im Stadium 31-32 beim Kürzen wäre auch ein Fungizid zu 
empfehlen, z.B.: Tebu Super 250EW, Folicur oder Rubric.

Unkrautbekämpfung Gerste:
 

0,75l Starane XL +25g Express SX + Bittersalz (Schwefel)

Propi 25 EC
€ 25,20/ltr

Starane XL
€ 27,20/ltr

Tebu Super 250 EW

€ 18,60/ltr

www.staragro.at

 
Maiswurzelbohrer 
bekämpfen!

Halmverkürzer im Stadium 31-32:
0,3-0,5 l Moddus oder 0,3-0,5 l Countdown 
Im Stadium 31-32 wäre gleich wie im Weizen auch ein Fungizid 
zu empfehlen, z.B.: Propi 25 EC oder Tilt 250 EC.

Schützen Sie ihr Getreide vor Unkraut, 
Pilzen und Schädlingen:

www.staragro.at

Starane XL: amtl. Pfl. Reg.Nr.: 2879/0; Gebindegröße: 1l
Propi 25 EC: amtl. Pfl. Reg.Nr.: 3482/0; Gebindegröße 5l
Tebu Super 250 EW: amtl. Pfl. Reg.Nr.: 3327/0; Gebindegröße: 5l; 
Moddus: 3007/0; Express SX: 2914/0; Rubric: 3629/0; Dual Gold: 2771/0; Centium CS: 2733/0; 
Flexidor: 2691/0; Stabilan 400: 2206/0; Folicur: 2670/0; Tilt 250 EC: 2967/0; Countdown: 3287/0

Bewährte Tankmischungen im Getreide:

Dual Gold
Centium CS

Flexidor

Alle Preise auf Anfrage

Die angeführten Aufwandmengen gelten pro ha. Preise gelten für die angeführten Gebindegrößen.

Unkrautbekämpfung Kürbis: 
1,25 Dual Gold + 0,25 Centium CS + 0,15-0,2 Flexidor 

Kompetenter Pflanzenschutz 
zu europäischen Spitzenpreisen

The Agria Group

Patrick Verhonig
Beratung und Verkauf

E  verhonig@agria.com
M 0664 / 80 162 50 05

T 03182 / 62 62 10 
www.staragro.at

STAR AGRO 
Analyse und Handels GmbH
Europapark 1
A-8412 Allerheiligen b.W.

Für Ihre Anfragen und Fachberatung:

Kürbismittel jetzt in Aktion:

Alle Preise inkl. 20% UST, gültig bis 15.04.2016



 

 
 
 

Wir sind Ihre Partner 
in allen Geldangelegenheiten! 
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